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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1556/1999 DES RATES
vom 12. Juli 1999

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 47/1999 über die Einfuhrregelung für bestimmte Textil-
waren mit Ursprung in Taiwan

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 133,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Anlage A zum Anhang II der Verordnung (EG) Nr.
47/1999 (1) sind zusätzliche Höchstmengen für
bestimmte Waren der Kategorie 28 festgelegt.

(2) Es wurde festgestellt, daß die Höchstmengen für die
vorgenannten Waren geringer sind als die Mengen, die
1998 tatsächlich aus Taiwan ausgeführt wurden.

(3) In der Zeit von 1999 bis 2001 sollte der Zugang von
Textilwaren mit Ursprung in Taiwan zum Gemein-
schaftsmarkt nicht begrenzter sein als der tatsächliche
Zugang im Jahre 1998.

(4) Im Interesse der Klarheit, der Transparenz und der
Rechtssicherheit sollte diese Verordnung unmittelbar
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten und Anwen-
dung finden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anlage A zum Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 47/1999
wird durch den Anhang der vorliegenden Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt bis 31. Dezember 2001.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 1999.

Im Namen des Rates

Der Präsident

S. NIINISTÖ

(1) ABl. L 12 vom 16.1.1999, S. 1.
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Kategorie Bemerkungen

ANHANG

„Anlage A

4 Bei der Anrechnung der Ausfuhren auf die vereinbarten Höchstmengen kann bis zu 4 % der
betreffenden Höchstmengen ein Umrechnungssatz von 5 Kleidungsstücken (ausgenommen Säug-
lingskleidung) bis zu einer Handelsgröße von 130 cm für 3 Kleidungsstücke mit einer Handelsgröße
von mehr als 130 cm zugrunde gelegt werden.
Die Ausfuhrlizenz für diese Waren muß in Feld 9 folgenden Vermerk tragen: ,Der Umrechnungssatz
für Kleidungsstücke einer maximalen Handelsgröße von 130 cm ist anzuwenden‘.

6 Bei der Anrechnung der Ausfuhren auf die vereinbarten Höchstmengen kann bis zu 5 % der
betreffenden Höchstmengen ein Umrechnungssatz von 5 Kleidungsstücken (ausgenommen Säug-
lingskleidung) bis zu einer Handelsgröße von 130 cm für 3 Kleidungsstücke mit einer Handelsgröße
von mehr als 130 cm zugrunde gelegt werden.
Die Ausfuhrlizenz für diese Waren muß in Feld 9 folgenden Vermerk tragen: ,Der Umrechnungssatz
für Kleidungsstücke einer maximalen Handelsgröße von 130 cm ist anzuwenden‘.

21 Bei der Anrechnung der Ausfuhren auf die vereinbarten Höchstmengen kann bis zu 4 % der
betreffenden Höchstmengen ein Umrechnungssatz von 5 Kleidungsstücken (ausgenommen Säug-
lingskleidung) bis zu einer Handelsgröße von 130 cm für 3 Kleidungsstücke mit einer Handelsgröße
von mehr als 130 cm zugrunde gelegt werden.
Die Ausfuhrlizenz für diese Waren muß in Feld 9 folgenden Vermerk tragen: ,Der Umrechnungssatz
für Kleidungsstücke einer maximalen Handelsgröße von 130 cm ist anzuwenden‘.

28 Zusätzlich zu den Höchstmengen in Anhang II wurden besondere Höchstmengen für Ausfuhren
von Latzhosen, Breeches und Shorts der KN-Codes 6103 41 90, 6103 42 90, 6103 43 90,
6103 49 91, 6104 61 90, 6104 62 90, 6104 63 90 und 6104 69 91 vereinbart:
1999: 1 062 795 Stück
2000: 1 089 365 Stück
2001: 1 116 599 Stück

97a Feine Netze (KN-Codes: 5608 11 19 und 5608 11 99).“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1557/1999 DER KOMMISSION
vom 16. Juli 1999

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in

ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. Juli 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Juli 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 16. Juli 1999 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestim-
mung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0707 00 05 052 61,9
628 130,8
999 96,4

0709 90 70 052 55,4
999 55,4

0805 30 10 382 55,9
388 51,2
524 59,5
528 63,6
999 57,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 76,7
400 60,9
508 91,0
512 73,3
524 55,7
528 67,7
804 98,4
999 74,8

0808 20 50 388 88,4
512 54,4
528 74,2
804 72,3
999 72,3

0809 10 00 052 154,8
064 79,1
091 51,0
999 95,0

0809 20 95 052 177,7
061 155,0
400 233,9
616 170,0
999 184,1

0809 40 05 052 76,0
064 83,2
624 258,0
999 139,1

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2317/97 der Kommission (ABl. L 321 vom 22.11.1997,
S. 19). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1558/1999 DER KOMMISSION
vom 16. Juli 1999

zur Festsetzung des Höchstankaufspreises für Butter bei der im Rahmen der Dauerausschreibung
nach der Verordnung (EWG) Nr. 1589/87 durchgeführten 243. Einzelausschreibung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates vom
27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1587/96 (2), insbesondere auf Artikel
7a Absatz 1 erster Unterabsatz und
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 1589/87 der
Kommission vom 5. Juni 1987 über den Ankauf von
Butter durch die Interventionsstellen im Ausschreibungs-
verfahren (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 124/1999 (4), wird unter Berücksichtigung der
bei einer Einzelausschreibung erhaltenen Angebote nach
Maßgabe des geltenden Interventionspreises ein Höchst-

ankaufspreis festgesetzt oder beschlossen, die Ausschrei-
bung aufzuheben.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die nach der Verordnung (EWG) Nr. 1589/87 durchge-
führte 243. Einzelausschreibung, für die die Angebotsfrist am
13. Juli 1999 abgelaufen ist, wird der Höchstankaufspreis auf
295,38 EUR/100 kg festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. Juli 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Juli 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28.6.1968, S. 13.
(2) ABl. L 206 vom 16.8.1996, S. 21.
(3) ABl. L 146 vom 6.6.1987, S. 27.
(4) ABl. L 16 vom 21.1.1999, S. 19.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1559/1999 DER KOMMISSION
vom 16. Juli 1999

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Beihilfe für Butterfett für die 207. Sonderausschreibung im
Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 429/90

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates vom
27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1587/96 (2), insbesondere auf Artikel 7a
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 429/90 der Kommis-
sion vom 20. Februar 1990 über die Gewährung einer
Beihilfe im Ausschreibungsverfahren für Butterfett zum
unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 124/1999 (4),
führen die Interventionsstellen im Hinblick auf die Gewäh-
rung einer Beihilfe für Butterfett eine Dauerausschreibung
durch. Nach Artikel 6 derselben Verordnung wird aufgrund
der je Sonderausschreibung eingegangenen Angebote eine
Höchstbeihilfe für Butterfett mit einem Mindestfettgehalt
von 96 % festgesetzt, oder es wird der Ausschreibung nicht
stattgegeben. Die Bestimmungssicherheit muß entspre-
chend festgesetzt werden.

(2) In Anbetracht der eingegangenen Angebote ist die Höchst-
beihilfe auf die nachstehend genannte Höhe festzusetzen
und die entsprechende Bestimmungssicherheit festzulegen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der
Verordnung (EWG) Nr. 429/90 durchzuführende 207. Sonder-
ausschreibung werden die Höchstbeihilfe und die Bestim-
mungssicherheit wie folgt festgesetzt:

— Höchstbeihilfe: 117 EUR/100 kg,

— Bestimmungssicherheit: 129 EUR/100 kg.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. Juli 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Juli 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28.6.1968, S. 13.
(2) ABl. L 206 vom 16.8.1996, S. 21.
(3) ABl. L 45 vom 21.2.1990, S. 8.
(4) ABl. L 16 vom 21.1.1999, S. 19.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1560/1999 DER KOMMISSION
vom 16. Juli 1999

zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für Butter und der Beihilfehöchstbeträge für Rahm,
Butter und Butterfett für die 35. Einzelausschreibung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß

der Verordnung (EG) Nr. 2571/97

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates vom
27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1587/96 (2), insbesondere auf Artikel 6
Absätze 3 und 6 und Artikel 12 Absatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 der Kommis-

sion vom 15. Dezember 1997 über den Verkauf von
Billigbutter und die Gewährung einer Beihilfe für Rahm,
Butter und Butterfett für die Herstellung von Backwaren,
Speiseeis und anderen Lebensmitteln (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 494/1999 (4), verkaufen
die Interventionsstellen bestimmte Buttermengen aus
ihren Beständen durch Ausschreibung und gewähren für
den Rahm, die Butter und das Butterfett eine Beihilfe.
Nach Artikel 18 der genannten Verordnung werden
aufgrund der auf jede Einzelausschreibung eingegan-
genen Angebote ein Mindestverkaufspreis für Butter
sowie ein Beihilfehöchstbetrag für Rahm, Butter und
Butterfett festgesetzt, oder es wird beschlossen, der

Ausschreibung keine Folge zu leisten. Der genannte
Mindestverkaufspreis und der betreffende Beihilfehöchst-
betrag können je nach Verwendungszweck, Milchfettge-
halt der Butter und Verarbeitungsweise differenziert
werden. Die Höhe der Verarbeitungssicherheit(en) ist
entsprechend festzulegen.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die 35. Einzelausschreibung im Rahmen der mit der
Verordnung (EG) Nr. 2571/97 vorgesehenen Dauerausschrei-
bung sind die Beihilfehöchstbeträge sowie die Verarbeitungssi-
cherheiten in der Tabelle im Anhang zur vorliegenden Verord-
nung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. Juli 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Juli 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28.6.1968, S. 13.
(2) ABl. L 206 vom 16.8.1996, S. 21.
(3) ABl. L 350 vom 20.12.1997, S. 3.
(4) ABl. L 59 vom 6.3.1999, S. 17.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 16. Juli 1999 zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für Butter und
der Beihilfehöchstbeträge für Rahm, Butter und Butterfett für die 35. Einzelausschreibung im Rahmen der

Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel A B

Verarbeitungsweise Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mindest- Butter
In unverändertem
Zustand — — — —

verkaufspreis ≥ 82 %
Butterfett — — — —

Verarbeitungssicherheit

In unverändertem
Zustand — — — —

Butterfett — — — —

Butter ≥ 82 % 95 91 — 91

Beihilfe-
Butter < 82 % 92 88 — 88

höchstbetrag
Butterfett 117 113 117 113

Rahm — — 40 38

Butter 105 — — —

Verarbeitungs-
sicherheit Butterfett 129 — 129 —

Rahm — — 44 —
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1561/1999 DER KOMMISSION
vom 16. Juli 1999

über das Ausmaß, in dem den im Juli 1999 eingereichten Anträgen auf Ausfuhrlizenzen für
Erzeugnisse des Rindfleischsektors, denen bei der Einfuhr in ein Drittland eine besondere Behand-

lung zugute kommt, stattgegeben werden kann

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1445/95 der Kommission
vom 26. Juni 1995 mit Durchführungsvorschriften für Einfuhr-
und Ausfuhrlizenzen für Rindfleisch und zur Aufhebung der
Verordnung (EWG) Nr. 2377/80 (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2648/98 (2), insbesondere auf Artikel 12
Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 1445/95 sind in Artikel 12
die Durchführungsvorschriften für Ausfuhrlizenzen für
die in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2973/79 der
Kommission (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2648/98, genannten Erzeugnisse enthalten.

(2) In der Verordnung (EWG) Nr. 2973/79 sind die Fleisch-
mengen, die im Rahmen der genannten Regelung im
dritten Vierteljahr 1999 ausgeführt werden können, fest-

gelegt. Es sind keine Anträge auf Ausfuhrlizenzen für
Rindfleisch gestellt worden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für das dritte Vierteljahr 1999 sind keine Anträge auf Erteilung
von Ausfuhrlizenzen für Rindfleisch gemäß der Verordnung
(EWG) Nr. 2973/79 gestellt worden.

Artikel 2

Für das in Artikel 1 genannte Fleisch können gemäß Artikel 12
der Verordnung (EG) Nr. 1445/95 in den ersten zehn Tagen
des vierten Vierteljahres 1999 bis zu einer Menge von 5 000
Lizenzanträge eingereicht werden.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 17. Juli 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Juli 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 143 vom 27.6.1995, S. 35.
(2) ABl. L 335 vom 10.12.1998, S. 39.
(3) ABl. L 336 vom 29.12.1979, S. 44.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1562/1999 DER KOMMISSION
vom 16. Juli 1999

zur Erteilung von Ausfuhrlizenzen nach dem Verfahren B im Sektor Obst und Gemüse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2190/96 der Kommission
vom 14. November 1996 mit Durchführungsbestimmungen
zur Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates hinsichtlich der
Ausfuhrerstattungen für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1303/1999 (2), insbesondere
auf Artikel 5 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 1304/1999 der
Kommission (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1504/1999 (4), wurden die Richtmengen festge-
setzt, für die nach dem Verfahren B außerhalb der
Nahrungsmittelhilfe Ausfuhrlizenzen erteilt werden.

(2) Nach den der Kommission zur Zeit vorliegenden Kennt-
nissen könnten die für den derzeitigen Ausfuhrzeitraum
vorgesehenen Richtmengen bei Orangen bald über-
schritten werden. Diese Überschreitung würde eine

reibungslose Anwendung von Ausfuhrerstattungen im
Sektor Obst und Gemüse beeinträchtigen.

(3) Angesichts dieser Lage sind Anträge auf Erteilung von
Lizenzen nach dem Verfahren B, die für nach dem 16.
Juli 1999 ausgeführte Orangen gestellt werden, bis zum
Ende des derzeitigen Ausfuhrzeitraums abzulehnen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gemäß Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1304/1999 gestellte
Anträge, welche nach dem Verfahren B die Erteilung von
Lizenzen für die Ausfuhr von Orangen betreffen und für
welche die Ausfuhranmeldungen nach dem 16. Juli und vor
dem 16. September 1999 angenommen werden, sind abzu-
lehnen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. Juli 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Juli 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 12.
(2) ABl. L 155 vom 22.6.1999, S. 29.
(3) ABl. L 155 vom 22.6.1999, S. 30.
(4) ABl. L 175 vom 10.7.1999, S. 5.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1563/1999 DER KOMMISSION
vom 16. Juli 1999

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1758/98 und zur Erhöhung der Daueraus-
schreibung zur Ausfuhr von im Besitz der französischen Interventionsstelle befindli-

chem Brotweichweizen auf 1 450 000 Tonnen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation
für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1253/1999 der Kommission (2), insbesondere auf
Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 der Kommis-
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 39/1999 (4), legt die Verfahren und Bedingungen
für die Abgabe des Getreides fest, das sich im Besitz
der Interventionsstellen befindet.

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1758/98 der Kommis-
sion (5), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1394/1999 (6), wurde eine Dauerausschreibung
zur Ausfuhr von 1 250 000 Tonnen Brotweich-
weizen im Besitz der französischen Interventions-
stelle eröffnet. Frankreich hat die Kommission von
der Absicht seiner Interventionsstelle unterrichtet, die
zur Ausfuhr ausgeschriebene Menge um 200 000
Tonnen zu erhöhen. Die gesamte im Besitz der fran-
zösischen Interventionsstelle befindliche und auf
Dauer zur Ausfuhr ausgeschriebene Menge Brot-
weichweizen ist auf 1 450 000 Tonnen zu erhöhen.

(3) In Anbetracht der Erhöhung der ausgeschriebenen
Menge erscheint es erforderlich, an der Liste der
Lagerorte, Gebiete und eingelagerten Mengen Ände-

rungen vorzunehmen. Deshalb ist insbesondere der
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1758/98 zu
ändern.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 1758/98 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 erhält folgende Fassung:

„Artikel 2

(1) Die Ausschreibung betrifft eine Höchstmenge von
1 450 000 Tonnen Brotweichweizen, die nach allen
Drittländern ausgeführt werden kann.

(2) Die Gebiete, in denen die 1 450 000 Tonnen Brot-
weichweizen lagern, sind in Anhang I angegeben.“

2. Anhang I wird durch den Anhang der vorliegenden
Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Juli 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 18.
(3) ABl. L 191 vom 31.7.1993, S. 76.
(4) ABl. L 5 vom 9.1.1999, S. 64.
(5) ABl. L 221 vom 8.8.1998, S. 3.
(6) ABl. L 163 vom 29.6.1999, S. 31.
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ANHANG

„ANHANG I

(in Tonnen)

Lagerort Menge

Amiens 256 000
Clermont 1 000
Châlons 79 000
Dijon 23 000
Lille 221 000
Orléans 396 000
Paris 182 000
Poitiers 54 000
Rouen 190 000
Rennes 12 000
Nantes 16 000
Nancy 20 000“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1564/1999 DER KOMMISSION
vom 16. Juli 1999

zur Festsetzung des Mindesteinfuhrpreises für getrocknete Weintrauben im Wirtschaftsjahr 1999/
2000 und der im Fall der Nichteinhaltung dieses Preises zu erhebenden Ausgleichsabgabe

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2201/96 des Rates vom
28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktorganisation für
Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse (1), geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2199/97 (2), insbesondere auf
Artikel 13 Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
2201/96 wird der Mindesteinfuhrpreis für getrocknete
Weintrauben unter Berücksichtigung folgender Faktoren
festgesetzt:
— Frei-Grenze-Preis bei der Einfuhr in die Gemein-

schaft,
— Weltmarktpreise,
— Lage auf dem Gemeinschaftsmarkt,
— Entwicklung des Handels mit Drittländern.

(2) Gemäß Artikel 13 Absatz 6 derselben Verordnung sind
die Ausgleichsabgaben unter Bezugnahme auf eine
Einfuhrpreisskala festzusetzen. Die höchste Ausgleichs-
abgabe wird anhand der von den repräsentativsten Dritt-

ländern für bedeutende Mengen angewandten günstig-
sten Weltmarktpreise ermittelt.

(3) Der Mindesteinfuhrpreis für Korinthen und andere
getrocknete Trauben muß festgesetzt werden.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Der Mindesteinfuhrpreis, der in dem vom 1. September
1999 bis 31. August 2000 dauernden Wirtschaftsjahr 1999/
2000 bei getrockneten Weintrauben anzuwenden ist, wird in
Anhang I festgesetzt.

(2) Die im Fall der Nichteinhaltung des in Absatz 1
genannten Mindesteinfuhrpreises zu erhebende Ausgleichsab-
gabe wird in Anhang II festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. September 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Juli 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 297 vom 21.11.1996, S. 29.
(2) ABl. L 303 vom 6.11.1997, S. 1.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 17. 7. 1999L 184/14

ANHANG I

MINDESTEINFUHRPREISE
(in EUR)

KN-Code Warenbezeichnung Mindesteinfuhr-
preis

0806 20 – getrocknete Weintrauben:
– – in unmittelbaren Umschließungen mit einem Nettogehalt von bis zu 2 kg:

0806 20 11 – – – Korinthen 1 038,18

0806 20 12 – – – Sultaninen 1 086,10

0806 20 18 – – – andere 1 086,10

– – andere:

0806 20 91 – – – Korinthen 870,57

0806 20 92 – – – Sultaninen 910,75

0806 20 98 – – – andere 910,75
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(in EUR/t)

Angewandter Einfuhrpreis

weniger als mindestens
Anwendbare Ausgleichsabgabe

(in EUR/t)

Angewandter Einfuhrpreis

weniger als mindestens
Anwendbare Ausgleichsabgabe

(in EUR/t)

Angewandter Einfuhrpreis

weniger als mindestens
Anwendbare Ausgleichsabgabe

(in EUR/t)

Angewandter Einfuhrpreis

weniger als mindestens
Anwendbare Ausgleichsabgabe

ANHANG II

AUSGLEICHSABGABEN

1. Korinthen des KN-Codes 0806 20 11:

1 038,18 1 027,80 10,38
1 027,80 1 007,03 31,15
1 007,03 975,89 62,29

975,89 944,74 84,99
944,74 84,99

2. Korinthen des KN-Codes 0806 20 91:

870,57 861,86 —
861,86 844,45 —
844,45 818,34 —
818,34 792,22 —
792,22 —

3. Getrocknete Weintrauben der KN-Codes 0806 20 12 und 0806 20 18:

1 086,10 1 075,24 10,86
1 075,24 1 053,52 32,58
1 053,52 1 020,93 65,17
1 020,93 988,35 97,75

988,35 132,91

4. Getrocknete Weintrauben der KN-Codes 0806 20 92 und 0806 20 98:

910,75 901,64 —
901,64 883,43 —
883,43 856,10 —
856,10 828,78 —
828,78 —
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1565/1999 DER KOMMISSION
vom 16. Juli 1999

zur Festsetzung des im Wirtschaftsjahr 1999/2000 von den Einlagerungsstellen für unverarbeitete
getrocknete Trauben zu zahlenden Ankaufspreises

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2201/96 des Rates vom
28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktorganisation für
Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse (1), geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2199/97 (2), insbesondere auf
Artikel 9 Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Kriterien, die bei der Festsetzung des von den Einla-
gerungsstellen für getrocknete Trauben zu zahlenden
Ankaufspreises einzuhalten sind, sind festgelegt durch
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG)
Nr. 2201/96. Für den Ankauf von unverarbeiteten
getrockneten Trauben im Wirtschaftsjahr 1999/2000
sollte der Ankaufspreis gleich dem im Wirtschaftsjahr
1998/99 geltenden, unter Berücksichtigung des unverän-
derten Einfuhrmindestpreises, Ankaufspreis festgesetzt
werden.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für das Wirtschaftsjahr 1999/2000 wird der in Artikel 9
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2201/96 genannte Ankaufs-
preis für unverarbeitete getrocknete Trauben auf 46,91 EUR/
100 kg netto festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 1. September 1999.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Juli 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 297 vom 21.11.1996, S. 29.
(2) ABl. L 303 vom 6.11.1997, S. 1.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1566/1999 DER KOMMISSION
vom 16. Juli 1999

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 194/97 zur Festsetzung der zulässigen Höchstgehalte an
Kontaminanten in Lebensmitteln

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 315/93 des Rates vom
8. Februar 1993 zur Festlegung von gemeinschaftlichen
Verfahren zur Kontrolle von Kontaminanten in Lebensmit-
teln (1), insbesondere auf Artikel 2 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 194/97 der Kommission
vom 31. Januar 1997 zur Festsetzung der zulässigen
Höchstgehalte an Kontaminanten in Lebensmitteln (2),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 864/
1999 (3), vom 26. April 19993, sind die zulässigen Afla-
toxingehalte für Nüsse, Trockenobst bzw. Getreide fest-
gesetzt.

(2) Die zulässigen Gehalte an Aflatoxin B 1 sind bei Nüssen
und Trockenobst, die vor dem Verzehr oder der Verwen-
dung als Zutat in Lebensmitteln zu sortieren oder einer
anderen Behandlung zu unterziehen sind, vor dem 1. Juli
1999 nach Maßgabe der jüngsten wissenschaftlichen
und technischen Erkenntnisse zu überprüfen. Bisher
liegen neue Ergebnisse lediglich in begrenztem Umfang
vor. Da für die Vorlage neuer relevanter Daten und zur
Fortsetzung der laufenden Forschung Auflagen bestehen,
sollte die der Ergebnisübermittlung gesetzte Frist verlän-
gert werden.

(3) Für Getreide, das vor dem Verzehr zu sortieren oder
einer anderen Behandlung zu unterziehen ist, muß ein
spezifischer Höchstwert festgesetzt werden. Es ist die
Möglichkeit nicht auszuschließen, daß sich die Kontami-

nierung durch Aflatoxin bei Anwendung bestimmter
Sortierverfahren oder anderer Behandlungsverfahren
verringern läßt. Zur Erprobung der Wirksamkeit dieser
Verfahren müssen jedoch Daten vorliegen, die die Fest-
setzung eines spezifischen Höchstwerts für Getreide in
unverarbeitetem Zustand rechtfertigen. Im Wirtschafts-
jahr 1998/99 haben umfangreiche Versuche keine
erhöhten Aflatoxingehalte ergeben, es konnte jedoch
nicht nachgewiesen werden, wie stark die Aflatoxinkon-
taminierung durch Sortierverfahren oder andere Behand-
lungen vermindert wird. Da sich außerdem der Kontami-
nierungsgrad von Jahr zu Jahr ändern kann, empfiehlt es
sich, die der Vorlage dieser Daten gesetzte Frist zu
verlängern.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Lebens-
mittelausschusses —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In den Fußnoten (5) und (6) im Anhang der Verordnung (EG)
Nr. 194/97 wird der „1. Juli 1999“ durch den „1. Juli 2001“
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 30. Juni 1999.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Juli 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 37 vom 13.2.1993, S. 1.
(2) ABl. L 31 vom 1.2.1997, S. 48.
(3) ABl. L 108 vom 27.4.1999, S. 16.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1567/1999 DER KOMMISSION
vom 16. Juli 1999

zur Änderung der im Zuckersektor für bestimmte Erzeugnisse geltenden repräsentativen Preise
und zusätzlichen Einfuhrzölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 des Rates vom
30. Juni 1981 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1148/98 der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1423/95 der Kommission
vom 23. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhr von Erzeugnissen des Zuckersektors außer Melasse (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 624/98 (4),
insbesondere auf Artikel 1 Absatz 2 zweiter Unterabsatz und
Artikel 3 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und
bestimmtem Sirup zu berücksichtigenden repräsenta-
tiven Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle wurden durch
die Verordnung (EG) Nr. 1441/1999 der Kommission (5),

geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1492/1999 (6),
festgesetzt.

(2) Die Anwendung der mit der Verordnung (EG) Nr. 1423/
95 erlassenen Festsetzungsbestimmungen auf die
Angaben, die der Kommission vorliegen, hat die Ände-
rung der geltenden Beträge gemäß dem Anhang zur
vorliegenden Verordnung zur Folge —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr.
1423/95 genannten Erzeugnisse anzuwendenden repräsenta-
tiven Preise und zusätzlichen Zölle sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. Juli 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Juli 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 177 vom 1.7.1981, S. 4.
(2) ABl. L 159 vom 3.6.1998, S. 38.
(3) ABl. L 141 vom 24.6.1995, S. 16.
(4) ABl. L 85 vom 20.3.1998, S. 5.
(5) ABl. L 166 vom 1.7.1999, S. 77. (6) ABl. L 172 vom 8.7.1999, S. 36.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 16. Juli 1999 zur Änderung der bei der Einfuhr von Weißzucker,
Rohzucker und der Erzeugnisse des KN-Codes 1702 90 99 anwendbaren repräsentativen Preise und zusätzlichen

Zölle

(in EUR)

KN-Code
Repräsentativer Preis

je 100 kg
Eigengewicht

Zusätzlicher Zoll je
100 kg

Eigengewicht

1701 11 10 (1) 13,56 10,15
1701 11 90 (1) 13,56 16,51
1701 12 10 (1) 13,56 9,92
1701 12 90 (1) 13,56 15,94
1701 91 00 (2) 19,05 17,07
1701 99 10 (2) 19,05 11,62
1701 99 90 (2) 19,05 11,62
1702 90 99 (3) 0,19 0,45

(1) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 431/68 des Rates (ABl. L 89 vom 10.4.1968,
S. 3).

(2) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 793/72 des Rates (ABl. L 94 vom 21.4.1972, S. 1).

(3) Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1568/1999 DER KOMMISSION
vom 16. Juli 1999

zur Änderung der im Sektor Getreide geltenden Zölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1253/1999 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1249/96 der Kommission
vom 28. Juni 1996 mit Durchführungsbestimmungen zur
Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
hinsichtlich der im Sektor Getreide geltenden Zölle (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2519/98 (4), insbeson-
dere auf Artikel 2 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die im Sektor Getreide geltenden Zölle sind festgesetzt
in der Verordnung (EG) Nr. 1423/1999 der Kommis-
sion (5), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1523/1999 (6).

(2) Weicht der berechnete Durchschnitt der Zölle während
ihres Anwendungszeitraums um 5 EUR/t oder mehr
vom festgesetzten Zoll ab, wird letzterer gemäß Artikel
2, Absatz 1, der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 entspre-
chend angepaßt. Da dies der Fall ist, sind die mit der
Verordnung (EG) Nr. 1423/1999 festgesetzten Zölle
anzupassen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Anhänge I und II der Verordnung (EG) Nr. 1423/1999
werden durch die Anhänge I und II zur vorliegenden Verord-
nung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 17. Juli 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 16. Juli 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 18.
(3) ABl. L 161 vom 29.6.1996, S. 125.
(4) ABl. L 315 vom 25.11.1998, S. 7.
(5) ABl. L 166 vom 1.7.1999, S. 33.
(6) ABl. L 177 vom 13.7.1999, S. 19.
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ANHANG I

Die im Sektor Getreide gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 geltenden Zölle

KN-Code Warenbezeichnung

Bei der Einfuhr
auf dem Land-,

Fluß- oder Seeweg aus
Häfen des Mittelmeerraums, des

Schwarzen Meeres oder der Ostsee
zu erhebender Zoll (EUR/t)

Bei der Einfuhr
auf dem Luftweg oder aus

anderen Häfen auf dem
Seeweg zu erhebender (2)

Zoll (EUR/t)

1001 10 00 Hartweizen hoher Qualität 11,67 1,67

mittlerer Qualität (1) 21,67 11,67

1001 90 91 Weichweizen, zur Aussaat 35,78 25,78

1001 90 99 Weichweizen hoher Qualität, anderer als zur Aussaat (3) 35,78 25,78

mittlerer Qualität 76,14 66,14

niederer Qualität 95,04 85,04

1002 00 00 Roggen 84,61 74,61

1003 00 10 Gerste, zur Aussaat 84,61 74,61

1003 00 90 Gerste, andere als zur Aussaat (3) 84,61 74,61

1005 10 90 Mais, zur Aussaat, anderer als Hybridmais 102,80 94,32

1005 90 00 Mais, anderer als zur Aussaat (3) 102,80 94,32

1007 00 90 Körner-Sorghum, zur Aussaat, anderer als Hybrid-Körner-
Sorghum 95,46 85,46

(1) Auf Hartweizen, der den Mindestmerkmalen für Hartweizen mittlerer Qualität gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 nicht genügt, wird der für Weichweizen
niederer Qualität geltende Zoll erhoben.

(2) Für Ware, die über den Atlantik oder durch den Suez-Kanal nach der Gemeinschaft geliefert wird (siehe Artikel 2 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96), kann der
Zoll ermäßigt werden um
— 3 EUR/t, wenn sie in einem Hafen im Mittelmeerraum entladen wird, oder
— 2 EUR/t, wenn sie in einem Hafen in Irland, im Vereinigten Königreich, in Dänemark, Schweden, Finnland oder an der Atlantikküste der Iberischen Halbinsel entladen

wird.
(3) Der Zoll kann pauschal um 14 oder 8 EUR/t ermäßigt werden, wenn die Bedingungen nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 erfüllt sind.
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ANHANG II

Berechnungsbestandteile

(am 15. Juli 1999)

1. Durchschnitt der zwei Wochen vor der Festsetzung:

Börsennotierung Minneapolis Kansas-City Chicago Chicago Minneapolis Minneapolis Minneapolis

Erzeugnis (% Eiweiß, 12 % Feuchtigkeit) HRS2. 14 % HRW2. 11,5 % SRW2 YC3 HAD2 mittlere
Qualität (*)

US barley 2

Notierung (EUR/t) 118,34 97,05 88,28 74,96 156,85 (**) 146,85 (**) 83,94 (**)

Golf-Prämie (EUR/t) — 7,12 – 3,02 11,87 — — —

Prämie/Große Seen (EUR/t) 14,43 — — — — — —

(*) Negative Prämie („discount“) in Höhe von 10 EUR/t (Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96).
(**) fob Duluth.

2. Fracht/Kosten: Golf von Mexiko—Rotterdam: 14,44 EUR/t. Große Seen—Rotterdam: 26,22 EUR/t.

3. Zuschüsse gemäß Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES
vom 28. Juni 1999

zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen Durchfüh-
rungsbefugnisse (*)

(1999/468/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 202 dritter Gedanken-
strich,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat der Kommission in den von ihm angenom-
menen Rechtsakten Befugnisse zur Durchführung der
von ihm erlassenen Vorschriften zu übertragen. Er kann
für die Ausübung dieser Befugnisse bestimmte Modali-
täten festlegen und sich in spezifischen und begründeten
Fällen außerdem vorbehalten, Durchführungsbefugnisse
selbst auszuüben.

(2) Der Rat erließ den Beschluß 87/373/EWG vom 13. Juli
1987 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung
der der Kommission übertragenen Durchführungsbefug-
nisse (3). Mit diesem Beschluß wurde eine begrenzte Zahl
an Verfahren für die Ausübung dieser Befugnisse vorge-
sehen.

(3) In der Erklärung Nr. 31 im Anhang zur Schlußakte der
Regierungskonferenz, auf der der Vertrag von
Amsterdam angenommen wurde, wird die Kommission
aufgefordert, dem Rat einen Vorschlag zur Änderung des
Beschlusses 87/373/EWG zu unterbreiten.

(4) Aus Gründen der Klarheit wurde es für zweckmäßiger
erachtet, den Beschluß 87/373/EWG nicht zu ändern,
sondern vielmehr durch einen neuen Beschluß zu
ersetzen und ihn deshalb aufzuheben.

(5) Mit dem vorliegenden Beschluß wird erstens bezweckt,
im Interesse einer größeren Kohärenz und Vorhersehbar-
keit bei der Wahl des Ausschußtyps Kriterien für die

Wahl der Ausschußverfahren aufzustellen, bei denen es
sich allerdings um unverbindliche Kriterien handeln soll.

(6) So sollte auf das Verwaltungsverfahren zurückgegriffen
werden, wenn es um Verwaltungsmaßnahmen geht, wie
beispielsweise Maßnahmen zur Umsetzung der gemein-
samen Agrarpolitik oder der gemeinsamen Fischereipo-
litik oder zur Durchführung von Programmen mit
erheblichen Auswirkungen auf den Haushalt. Diese
Verwaltungsmaßnahmen sollten von der Kommission
nach einem Verfahren getroffen werden, das eine
Beschlußfassung innerhalb angemessener Fristen gewähr-
leistet. Erfolgt allerdings bei nicht dringenden
Maßnahmen eine Befassung des Rates, so sollte die
Kommission im Rahmen ihres Ermessensspielraums die
Anwendung der Maßnahmen verschieben.

(7) Auf das Regelungsverfahren sollte zurückgegriffen
werden bei Maßnahmen von allgemeiner Tragweite, mit
denen wesentliche Bestimmungen von Basisrechtsakten
angewandt werden sollen, einschließlich Maßnahmen
zum Schutz der Gesundheit oder Sicherheit von
Menschen, Tieren und Pflanzen, sowie bei Maßnahmen,
mit denen bestimmte nicht wesentliche Bestimmungen
eines Basisrechtsakts angepaßt oder aktualisiert werden
sollen. Derartige Durchführungsbestimmungen sollten
nach einem effizienten Verfahren erlassen werden, bei
dem das Initiativrecht der Kommission im Bereich der
Rechtsetzung in vollem Umfang gewahrt bleibt.

(8) Auf das Beratungsverfahren sollte in all den Fällen
zurückgegriffen werden, in denen es als zweckmäßigstes
Verfahren angesehen wird. Das Beratungsverfahren wird
weiterhin in denjenigen Fällen zur Anwendung gelangen,
in denen es bereits jetzt angewandt wird.

(9) Mit diesem Beschluß wird zweitens bezweckt, die Anfor-
derungen für die Ausübung der der Kommission über-
tragenen Durchführungsbefugnisse zu vereinfachen
sowie für eine stärkere Einbeziehung des Europäischen
Parlaments in denjenigen Fällen zu sorgen, in denen der

(*) Zur Unterrichtung: Drei Erklärungen für das Ratsprotokoll, die sich
auf diesen Beschluß beziehen, sind im ABl. C 203 vom 17. Juli
1999, S. 1, wiedergegeben.

(1) ABl. C 279 vom 8.9.1998, S. 5.
(2) Stellungnahme vom 6. Mai 1999 (noch nicht im Amtsblatt veröf-

fentlicht).
(3) ABl. L 197 vom 18.7.1987, S. 33.
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Basisrechtsakt, mit dem der Kommission Durchfüh-
rungsbefugnisse übertragen werden, nach dem Verfahren
des Artikels 251 des Vertrags angenommen worden ist.
Dazu wurde es als angemessen angesehen, die Zahl der
Verfahren zu begrenzen sowie die Verfahren so anzu-
passen, daß den jeweiligen Befugnissen der beteiligten
Organe Rechnung getragen wird und insbesondere eine
Berücksichtigung der Auffassungen des Europäischen
Parlaments durch die Kommission oder den Rat in den
Fällen möglich ist, in denen das Europäische Parlament
der Meinung ist, daß der Entwurf für eine Maßnahme,
der einem Ausschuß vorliegt oder der Vorschlag für eine
Maßnahme, der dem Rat nach dem Regelungsverfahren
unterbreitet wurde, über die in dem Basisrechtsakt
vorgesehenen Durchführungsbefugnisse hinausgeht.

(10) Mit diesem Beschluß wird drittens bezweckt, die Unter-
richtung des Europäischen Parlaments zu verbessern;
dazu ist vorgesehen, daß die Kommission das Europä-
ische Parlament regelmäßig über die Arbeit der
Ausschüsse unterrichtet, daß die Kommission dem
Europäischen Parlament Unterlagen zur Tätigkeit der
Ausschüsse übermittelt sowie das Europäische Parlament
unterrichtet, wenn sie dem Rat Maßnahmen oder
Vorschläge für zu ergreifende Maßnahmen übermittelt.

(11) Mit diesem Beschluß wird viertens bezweckt, die Unter-
richtung der Öffentlichkeit über die Ausschußverfahren
zu verbessern und deshalb dafür zu sorgen, daß die für
die Kommission geltenden Grundsätze und Bedingungen
für den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten auch
auf Ausschüsse Anwendung finden, daß eine Liste aller
Ausschüsse, die die Kommission bei der Ausübung ihrer
Durchführungsbefugnisse unterstützen, erstellt und ein
Jahresbericht über die Arbeit der Ausschüsse veröffent-
licht wird und daß sämtliche Verweise auf mit den
Ausschüssen in Zusammenhang stehende Dokumente,
die dem Europäischen Parlament übermittelt worden
sind, in einem Verzeichnis öffentlich zugänglich
gemacht werden.

(12) Dieser Beschluß findet keine Anwendung auf die beson-
deren Ausschußverfahren im Rahmen der Durchführung
der gemeinsamen Handelspolitik und der in den
Verträgen niedergelegten Wettbewerbsvorschriften, die
derzeit nicht auf den Beschluß 87/373/EWG gestützt
sind —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Außer in spezifischen und begründeten Fällen, in denen der
Basisrechtsakt dem Rat die unmittelbare Ausübung von Durch-
führungsbefugnissen vorbehält, werden diese der Kommission
entsprechend den einschlägigen Bestimmungen des Basisrechts-
akts übertragen. In diesen Bestimmungen werden die Hauptbe-
standteile der so übertragenen Befugnisse festgelegt.

Sieht der Basisrechtsakt für die Annahme von Durchführungs-
maßnahmen bestimmte Verfahrensmodalitäten vor, so müssen
diese Modalitäten im Einklang mit den in den Artikeln 3, 4, 5
und 6 aufgeführten Verfahren stehen.

Artikel 2

Bei der Wahl der Verfahrensmodalitäten für die Annahme der
Durchführungsmaßnahmen werden folgende Kriterien zugrun-
degelegt:

a) Verwaltungsmaßnahmen wie etwa Maßnahmen zur Umset-
zung der gemeinsamen Agrarpolitik oder der gemeinsamen
Fischereipolitik oder zur Durchführung von Programmen
mit erheblichen Auswirkungen auf den Haushalt sollten
nach dem Verwaltungsverfahren erlassen werden.

b) Maßnahmen von allgemeiner Tragweite, mit denen wesent-
liche Bestimmungen von Basisrechtsakten angewandt
werden sollen, wie Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit
oder Sicherheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen sollten
nach dem Regelungsverfahren erlassen werden.

Ist in einem Basisrechtsakt vorgesehen, daß bestimmte nicht
wesentliche Bestimmungen des Rechtsakts im Wege von
Durchführungsverfahren angepaßt oder aktualisiert werden
können, so sollten diese Maßnahmen nach dem Regelungs-
verfahren erlassen werden.

c) Unbeschadet der Buchstaben a) und b) wird das Beratungs-
verfahren in allen Fällen angewandt, in denen es als zweck-
mäßigstes Verfahren angesehen wird.

Artikel 3

Beratungsverfahren

(1) Die Kommission wird von einem beratenden Ausschuß
unterstützt, der sich aus den Vertretern der Mitgliedstaaten
zusammensetzt und in dem der Vertreter der Kommission den
Vorsitz führt.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der
Ausschuß gibt — gegebenenfalls aufgrund einer Abstimmung
— seine Stellungnahme zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist
ab, die der Vorsitzende unter Berücksichtigung der Dringlich-
keit der betreffenden Frage festsetzen kann.

(3) Die Stellungnahme wird in das Protokoll des
Ausschusses aufgenommen; darüber hinaus hat jeder Mitglied-
staat das Recht zu verlangen, daß sein Standpunkt im Protokoll
festgehalten wird.

(4) Die Kommission berücksichtigt soweit wie möglich die
Stellungnahme des Ausschusses. Sie unterrichtet den Ausschuß
darüber, inwieweit sie seine Stellungnahme berücksichtigt hat.

Artikel 4

Verwaltungsverfahren

(1) Die Kommission wird von einem Verwaltungsausschuß
unterstützt, der sich aus den Vertretern der Mitgliedstaaten
zusammensetzt und in dem der Vertreter der Kommission den
Vorsitz führt.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der
Ausschuß gibt seine Stellungnahme zu diesem Entwurf inner-
halb einer Frist ab, die der Vorsitzende unter Berücksichtigung
der Dringlichkeit der betreffenden Frage festsetzen kann. Die
Stellungnahme wird mit der Mehrheit abgegeben, die in Artikel
205 Absatz 2 des Vertrags für die Annahme der vom Rat auf
Vorschlag der Kommission zu fassenden Beschlüsse vorgesehen
ist. Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen der
Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Artikel
gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht
teil.
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(3) Die Kommission erläßt unbeschadet des Artikels 8
Maßnahmen, die unmittelbar gelten. Stimmen diese
Maßnahmen jedoch mit der Stellungnahme des Ausschusses
nicht überein, so werden sie sofort von der Kommission dem
Rat mitgeteilt. In diesem Fall kann die Kommission die Durch-
führung der von ihr beschlossenen Maßnahmen um einen Zeit-
raum verschieben, der in jedem Basisrechtsakt festzulegen ist,
keinesfalls aber drei Monate von der Mitteilung an über-
schreiten darf.

(4) Der Rat kann innerhalb des in Absatz 3 genannten Zeit-
raums mit qualifizierter Mehrheit einen anderslautenden
Beschluß fassen.

Artikel 5

Regelungsverfahren

(1) Die Kommission wird von einem Regelungsausschuß
unterstützt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusam-
mensetzt und in dem der Vertreter der Kommission den
Vorsitz führt.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der
Ausschuß gibt seine Stellungnahme zu diesem Entwurf inner-
halb einer Frist ab, die der Vorsitzende unter Berücksichtigung
der Dringlichkeit der betreffenden Frage festsetzen kann. Die
Stellungnahme wird mit der Mehrheit abgegeben, die in Artikel
205 Absatz 2 des Vertrags für die Annahme der vom Rat auf
Vorschlag der Kommission zu fassenden Beschlüsse vorgesehen
ist. Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen der
Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Artikel
gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht
teil.

(3) Die Kommission erläßt unbeschadet des Artikels 8 die
beabsichtigten Maßnahmen, wenn sie mit der Stellungnahme
des Ausschusses übereinstimmen.

(4) Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen mit der Stel-
lungnahme des Ausschusses nicht überein oder liegt keine Stel-
lungnahme vor, so unterbreitet die Kommission dem Rat
unverzüglich einen Vorschlag für die zu treffenden
Maßnahmen und unterrichtet das Europäische Parlament.

(5) Ist das Europäische Parlament der Auffassung, daß ein
Vorschlag, den die Kommission auf der Grundlage eines gemäß
Artikel 251 des Vertrags erlassenen Basisrechtsakts unterbreitet
hat, über die in diesem Basisrechtsakt vorgesehenen Durchfüh-
rungsbefugnisse hinausgeht, so unterrichtet es den Rat über
seinen Standpunkt.

(6) Der Rat kann, gegebenenfalls in Anbetracht eines
solchen etwaigen Standpunkts, innerhalb einer Frist, die in
jedem Basisrechtsakt festzulegen ist, die keinesfalls aber drei
Monate von der Befassung des Rates an überschreiten darf, mit
qualifizierter Mehrheit über den Vorschlag befinden.

Hat sich der Rat innerhalb dieser Frist mit qualifizierter Mehr-
heit gegen den Vorschlag ausgesprochen, so überprüft die
Kommission den Vorschlag. Die Kommission kann dem Rat
einen geänderten Vorschlag vorlegen, ihren Vorschlag erneut
vorlegen oder einen Vorschlag für einen Rechtsakt auf der
Grundlage des Vertrags vorlegen.

Hat der Rat nach Ablauf dieser Frist weder den vorgeschla-
genen Durchführungsrechtsakt erlassen noch sich gegen den
Vorschlag für die Durchführungsmaßnahmen ausgesprochen,

so wird der vorgeschlagene Durchführungsrechtsakt von der
Kommission erlassen.

Artikel 6

Verfahren bei Schutzmaßnahmen

Das folgende Verfahren kann angewandt werden, wenn der
Kommission in dem Basisrechtsakt die Befugnis übertragen
wird, über Schutzmaßnahmen zu beschließen:

a) Die Kommission teilt dem Rat und den Mitgliedstaaten
jeden Beschluß über Schutzmaßnahmen mit. Es kann vorge-
sehen werden, daß die Kommission die Mitgliedstaaten nach
jeweils festzulegenden Modalitäten konsultiert, bevor sie
ihren Beschluß faßt.

b) Jeder Mitgliedstaat kann den Rat innerhalb einer Frist, die in
dem betreffenden Basisrechtsakt festzulegen ist, mit dem
Beschluß der Kommission befassen.

c) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit innerhalb einer
Frist, die in dem betreffenden Basisrechtsakt festzulegen ist,
einen anderslautenden Beschluß fassen. Wahlweise kann in
dem Basisrechtsakt vorgesehen werden, daß der Rat den
Beschluß der Kommission mit qualifizierter Mehrheit bestä-
tigen, ändern oder aufheben kann oder daß der Beschluß
der Kommission, wenn der Rat innerhalb der vorgenannten
Frist keinen Beschluß gefaßt hat, als aufgehoben gilt.

Artikel 7

(1) Jeder Ausschuß gibt sich auf Vorschlag seines Vorsit-
zenden eine Geschäftsordnung auf der Grundlage der Standard-
geschäftsordnung, die im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht werden.

Bestehende Ausschüsse passen ihre Geschäftsordnung soweit
erforderlich an die Standardgeschäftsordnung an.

(2) Die für die Kommission geltenden Grundsätze und
Bedingungen für den Zugang der Öffentlichkeit zu Doku-
menten gelten auch für die Ausschüsse.

(3) Das Europäische Parlament wird von der Kommission
regelmäßig über die Arbeiten der Ausschüsse unterrichtet. Zu
diesem Zweck erhält es die Tagesordnungen der Sitzungen, die
den Ausschüssen vorgelegten Entwürfe für Maßnahmen zur
Durchführung der gemäß Artikel 251 des Vertrags erlassenen
Rechtsakte sowie die Abstimmungsergebnisse, die Kurznieder-
schriften über die Sitzungen und die Listen der Behörden und
Stellen, denen die Personen angehören, die die Mitgliedstaaten
in deren Auftrag vertreten. Außerdem wird das Europäische
Parlament regelmäßig unterrichtet, wenn die Kommission dem
Rat Maßnahmen oder Vorschläge für zu ergreifende
Maßnahmen übermittelt.

(4) Die Kommission veröffentlicht innerhalb von sechs
Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem dieser Beschluß wirksam
wird, im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften eine Liste der
Ausschüsse, die die Kommission bei der Ausübung der ihr
übertragenen Durchführungsbefugnisse unterstützen. In dieser
Liste wird oder werden in bezug auf jeden Ausschuß jeweils der
oder die Basisrechtsakt(e) angegeben, auf dessen oder deren
Grundlage der Ausschuß eingesetzt worden ist. Vom Jahr 2000
an veröffentlicht die Kommission überdies einen Jahresbericht
über die Arbeit der Ausschüsse.
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(5) Die bibliographischen Hinweise der dem Europäischen
Parlament gemäß Absatz 3 übermittelten Dokumente werden
in einem im Jahr 2001 von der Kommission zu erstellenden
Verzeichnis öffentlich zugänglich gemacht.

Artikel 8

Erklärt das Europäische Parlament in einer mit Gründen verse-
henen Entschließung, daß ein Entwurf für Durchführungsmaß-
nahmen, dessen Annahme beabsichtigt ist und der auf der
Grundlage eines nach dem Verfahren des Artikels 251 des
Vertrags erlassenen Basisrechtsakts einem Ausschuß vorgelegt
wurde, über die in dem Basisrechtsakt vorgesehenen Durchfüh-
rungsbefugnisse hinausgehen würde, so wird dieser Entwurf
von der Kommission geprüft. Die Kommission kann unter
Berücksichtigung dieser Entschließung und unter Einhaltung
der Fristen des laufenden Verfahrens dem Ausschuß einen
neuen Entwurf für Maßnahmen unterbreiten, das Verfahren
fortsetzen oder dem Europäischen Parlament und dem Rat
einen Vorschlag auf der Grundlage des Vertrags vorlegen.

Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und
den Ausschuß über die Maßnahmen, die sie aufgrund der
Entschließung des Europäischen Parlaments zu treffen beab-
sichtigt, und über die Gründe für ihr Vorgehen.

Artikel 9

Der Beschluß 87/373/EWG wird aufgehoben.

Artikel 10

Dieser Beschluß wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften wirksam.

Geschehen zu Luxemburg am 28. Juni 1999.

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. NAUMANN
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 25. Juni 1999

über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel
20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Produkte für Beton, Mörtel und

Einpreßmörtel

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1999) 1480)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(1999/469/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21.
Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts− und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (1),
geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG (2), insbesondere auf
Artikel 13 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Bei der Entscheidung zwischen den beiden in Artikel 13
Absatz 3 der Richtlinie 89/106/EWG genannten
Verfahren zur Bescheinigung der Konformität eines
Produkts muß die Kommission dem „jeweils am wenig-
sten aufwendigen Verfahren, das mit den Sicherheitsan-
forderungen vereinbar ist“, den Vorzug geben, d. h.
entscheiden, ob für ein bestimmtes Produkt oder eine
bestimmte Produktfamilie entweder eine werkseigene
Produktionskontrolle unter der Verantwortung des
Herstellers eine notwendige und ausreichende Vorausset-
zung für die Konformitätsbescheinigung ist oder ob aus
Gründen, die sich auf die Erfüllung der Kriterien in
Artikel 13 Absatz 4 beziehen, bei bestimmten Produkten
eine zugelassene Zertifizierungsstelle zu beteiligen ist.

(2) Nach Artikel 13 Absatz 4 ist das so bestimmte
Verfahren in den Mandaten und in den technischen
Spezifikationen anzugeben. Daher ist es wünschenswert,
das Konzept der Produkte oder der Produktfamilie fest-
zulegen, das in den Mandaten und technischen Spezifi-
kationen zugrunde gelegt wurde.

(3) Die beiden in Artikel 13 Absatz 3 genannten Verfahren
sind in Anhang III der Richtlinie 89/106/EWG ausführ-
lich beschrieben. Daher muß für jedes Produkt oder jede

Produktfamilie klar festgelegt werden, wie die beiden
Verfahren unter Bezugnahme auf Anhang III anzu-
wenden sind, da in Anhang III bestimmten Systemen der
Vorzug gegeben wird.

(4) Das Verfahren nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe a)
entspricht den Systemen, die in Anhang III Abschnitt 2
Ziffer ii) Möglichkeit 1 ohne laufende Überwachung und
in Möglichkeiten 2 und 3 festgelegt sind, und das
Verfahren nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe b)
entspricht den Systemen, die in Anhang III Abschnitt 2
Ziffer i) und in Anhang III Abschnitt 2 Ziffer ii) Möglich-
keit 1 mit laufender Überwachung festgelegt sind.

(5) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für das Bauwesen —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Konformität der Produkte und Produktfamilien nach
Anhang I wird durch ein Verfahren bescheinigt, bei dem der
Hersteller die alleinige Verantwortung für die werkseigene
Produktionskontrolle trägt, die gewährleistet, daß das Produkt
den einschlägigen technischen Spezifikationen entspricht.

Artikel 2

Die Konformität der Produkte nach Anhang II wird durch ein
Verfahren bescheinigt, bei dem zusätzlich zu der werkseigenen
Produktionskontrolle durch den Hersteller eine zugelassene
Zertifizierungskontrolle durch den Hersteller eine zugelassene
Zertifizierungsstelle an der Beurteilung und Überwachung der
Produktionskontrolle oder des Produkts selbst beteiligt ist.

(1) ABl. L 40 vom 11.2.1989, S. 12.
(2) ABl. L 220 vom 30.8.1993, S. 1.
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Artikel 3

Das Konformitätsbescheinigungsverfahren nach Anhang III wird in den Mandaten für Leitlinien für harmo-
nisierte Normen angegeben.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 25. Juni 1999

Für die Kommission

Martin BANGEMANN

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

Fasern

Für andere als die in Anhang II genannten Verwendungszwecke.

Oberflächenschutzsysteme für Betonbauteile und Betonersatzsysteme

Für Verwendungszwecke mit geringen Leistungsanforderungen in Bauwerken des Hoch- und des Tiefbaus, bei denen
die Brandverhaltensklasse — sofern erforderlich — nicht A (1), B (1) oder C (1) ist.

(1) Materialien, bei denen damit zu rechnen ist, daß sich die Leistung für das Brandverhalten während der Produktion ändert (im
allgemeinen solche, die eine chemische Veränderung erfahren, z. B. Flammschutzmittel, oder bei denen Veränderungen in der Zusam-
mensetzung zu einer veränderten Leistung für das Brandverhalten führen können).

ANHANG II

Fasern

Für tragende Verwendungszwecke in Beton, Mörtel und Einpreßmörtel.

Oberflächenschutzsysteme für Betonbauteile und Betonersatzsysteme

Für andere als die in Anhang I genannten Verwendungszwecke in Bauwerken des Hoch- und des Tiefbaus.

Zusatzmittel

Zusatzstoffe (Typ I)

Zusatzstoffe (Typ II)

Zur Verwendung in Beton, Mörtel und Einpreßmörtel.
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ANHANG III

Anmerkung: Bei Produkten der nachstehenden Produktfamilien mit mehr als einem Verwendungszweck sind die Aufgaben
der zugelassenen Stelle im Rahmen der betreffenden Konformitätsbescheinigungssysteme kumulativ.

PRODUKTFAMILIE

PRODUKTE FÜR BETON, MÖRTEL UND EINPRESSMÖRTEL (1/2)

Systeme der Konformitätsbescheinigung

Für das (die) unten angegebene(n) Produkt(e) und seinen (ihre) Verwendungszweck(e) wird CEN/Cenelec gebeten, in der
(den) betreffenden harmonisierten Norm(en) das (die) folgende(n) System(e) der Konformitätsbescheinigung anzugeben:

Produkt Verwendungszweck Stufe oder Klasse
System der

Konformitäts-
bescheinigung

Zusatzmittel Für Beton, Mörtel und Einpreß-
mörtel

— 2+

Zusatzstoffe (Typ I) Für Beton, Mörtel und Einpreß-
mörtel

— 2+

Zusatzstoffe (Typ II) Für Beton, Mörtel und Einpreß-
mörtel

— 1+

Fasern Für tragende Verwendungszwecke
in Beton, Mörtel und Einpreß-
mörtel

— 1

Für andere Verwendungszwecke
in Beton, Mörtel und Einpreß-
mörtel

— 3

Oberflächenschutzsysteme für
Betonbauteile und Betonersatzsy-
steme

Für Verwendungszwecke mit
geringen Leistungsanforderungen
in Bauwerken des Hoch- und des
Tiefbaus

— 4

Für andere Verwendungszwecke
in Bauwerken des Hoch- und des
Tiefbaus

— 2+

System 1+: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer i), mit Stichprobenprüfung.
System 1: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer i), ohne Stichprobenprüfung.
System 2+: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer ii), Möglichkeit 1 mit Zertifizierung der werkseigenen Produkti-

onskontrolle durch eine zugelassene Stelle auf der Grundlage einer Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen
Produktionskontrolle sowie einer laufenden Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskon-
trolle.

System 3: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer ii), Möglichkeit 2.
System 4: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer ii), Möglichkeit 3.

Das System sollte derart ausgestaltet werden, daß es auch da eingeführt werden kann, wo für ein bestimmtes Produkt-
merkmal eine Leistung nicht festgelegt werden muß, da wenigstens ein Mitgliedstaat für dieses Produktmerkmal keinerlei
gesetzliche Anforderungen stellt (siehe Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 89/106/EWG und gegebenenfalls Nummer 1.2.3
der Grundlagendokumente). In diesen Fällen darf die Nachprüfung eines solchen Produktmerkmals dem Hersteller nicht
auferlegt werden, wenn er nicht wünscht, über diese Produktleistung eine Erklärung abzugeben.
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PRODUKTFAMILIE

PRODUKTE FÜR BETON, MÖRTEL UND EINPRESSMÖRTEL (2/2)

Systeme der Konformitätsbescheinigung

Für das (die) unten angegebene(n) Produkt(e) und seinen (ihre) Verwendungszweck(e) wird die CEN/Cenelec gebeten, in der
(den) betreffenden harmonisierten Norm(en) das (die) folgende(n) System(e) der Konformitätsbescheinigung anzugeben:

Produkt Verwendungszweck Stufe oder Klasse
(Brandverhalten)

System der
Konformitätsbescheini-

gung

Oberflächenschutzsysteme für für Verwendungszwecke, die den A (1), B (1), C (1) 1
Betonbauteile und Betonersatz-
systeme

Vorschriften über das Brandver-
halten unterliegen A (2), B (2), C (2) 3

A (3), D, E, F 4

System 1: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer i) ohne Stichprobenprüfung.
System 3: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer ii), Möglichkeit 2.
System 4: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer ii), Möglichkeit 3.
(1) Materialien, bei denen damit zu rechnen ist, daß sich die Leistung für das Brandverhalten während der Produktion ändert (im allgemeinen

solche, die eine chemische Veränderung erfahren, z. B. Flammschutzmittel, oder bei denen Veränderungen in der Zusammensetzung zu
einer veränderten Leistung für das Brandverhalten führen können).

(2) Materialien, bei denen damit zu rechnen ist, daß sich die Leistung für das Brandverhalten während des Produktionsprozesses nicht ändert.
(3) Materialien der Klasse A, bei denen nach der Entscheidung 96/603/EG eine Prüfung des Brandverhaltens nich erforderlich ist.

Das System sollte derart ausgestaltet werden, daß es auch da eingeführt werden kann, wo für ein bestimmtes Produkt-
merkmal eine Leistung nicht festgelegt werden muß, da wenigstens ein Mitgliedstaat für dieses Produktmerkmal keinerlei
gesetzliche Anforderungen stellt (siehe Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 89/106/EWG und gegebenenfalls Abschnitt 1.2.3
der Grundlagendokumente). In diesen Fällen darf die Nachprüfung eines solchen Produktmerkmals dem Hersteller nicht
auferlegt werden, wenn er nicht wünscht, über diese Produktleistung eine Erklärung abzugeben.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 29. Juni 1999

über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20
Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bauklebstoffe

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1999) 1478)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(1999/470/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21.
Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts− und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (1),
geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG (2), insbesondere auf
Artikel 13 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Bei der Entscheidung zwischen den beiden in Artikel 13
Absatz 3 der Richtlinie 89/106/EWG genannten
Verfahren zur Bescheinigung der Konformität eines
Produkts muß die Kommission dem „jeweils am wenig-
sten aufwendigen Verfahren, das mit den Sicherheitsan-
forderungen vereinbar ist“, den Vorzug geben, d. h.
entscheiden, ob für ein bestimmtes Produkt oder eine
bestimmte Produktfamilie entweder eine werkseigene
Produktionskontrolle unter der Verantwortung des
Herstellers eine notwendige und ausreichende Vorausset-
zung für die Konformitätsbescheinigung ist oder ob aus
Gründen, die sich auf die Erfüllung der Kriterien in
Artikel 13 Absatz 4 beziehen, bei bestimmten Produkten
eine zugelassene Zertifizierungsstelle zu beteiligen ist.

(2) Nach Artikel 13 Absatz 4 ist das so bestimmte
Verfahren in den Mandaten und in den technischen
Spezifikationen anzugeben. Daher ist es wünschenswert,
das Konzept der Produkte oder der Produktfamilie fest-
zulegen, das in den Mandaten und technischen Spezifi-
kationen zugrunde gelegt wurde.

(3) Die beiden in Artikel 13 Absatz 3 genannten Verfahren
sind in Anhang III der Richtlinie 89/106/EWG ausführ-
lich beschrieben. Daher muß für jedes Produkt oder jede

Produktfamilie klar festgelegt werden, wie die beiden
Verfahren unter Bezugnahme auf Anhang III anzu-
wenden sind, da in Anhang III bestimmten Systemen der
Vorzug gegeben wird.

(4) Das Verfahren nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe a)
entspricht den Systemen, die in Anhang III Abschnitt 2
Ziffer ii) Möglichkeit 1 ohne laufende Überwachung und
in Möglichkeiten 2 und 3 festgelegt sind, und das
Verfahren nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe b)
entspricht den Systemen, die in Anhang III Abschnitt 2
Ziffer i) und in Anhang III Abschnitt 2 Ziffer ii) Möglich-
keit 1 mit laufender Überwachung festgelegt sind.

(5) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für das Bauwesen —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Konformität der Produkte und Produktfamilien nach
Anhang I wird durch ein Verfahren bescheinigt, bei dem der
Hersteller die alleinige Verantwortung für die werkseigene
Produktionskontrolle trägt, die gewährleistet, daß das Produkt
den einschlägigen technischen Spezifikationen entspricht.

Artikel 2

Die Konformität der Produkte nach Anhang II wird durch ein
Verfahren bescheinigt, bei dem zusätzlich zu der werkseigenen
Produktionskontrolle durch den Hersteller eine zugelassene
Zertifizierungskontrolle durch den Hersteller eine zugelassene
Zertifizierungsstelle an der Beurteilung und Überwachung der
Produktionskontrolle oder des Produkts selbst beteiligt ist.

(1) ABl. L 40 vom 11.2.1989, S. 12.
(2) ABl. L 220 vom 30.8.1993, S. 1.
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Artikel 3

Das Konformitätsbescheinigungsverfahren nach Anhang III wird in den Mandaten für Leitlinien für harmo-
nisierte Normen angegeben.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 29. Juni 1999

Für die Kommission

Martin BANGEMANN

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

Klebstoffe für Platten (insbesondere hydraulische Bindemittel, mineralische Bindemittel, Dispersionspolymere,
Reaktionsharze)

Für interne und externe Verwendungszwecke in Bauwerken des Hoch- oder Tiefbaus, mit Ausnahme derjenigen, die
den Brandverhaltensvorschriften für Produkte aus Materialien, die unter die Klassen A (1), B (1) oder C (1) fallen,
unterliegen.

(1) Materialien, bei denen damit zu rechnen ist, daß sich die Leistung für das Brandverhalten während der Produktion ändert (im
allgemeinen solche, die eine chemische Veränderung erfahren, z. B. Flammschutzmittel, oder bei denen Veränderungen in der Zusam-
mensetzung zu einer veränderten Leistung für das Brandverhalten führen können).

ANHANG II

Klebstoffe für Platten (insbesondere hydraulische Bindemittel, mineralische Bindemittel, Dispersionspolymere,
Reaktionsharze)

Für Verwendungszwecke, die den Brandverhaltensvorschriften für Produkte aus Materialien, die unter die Klassen A (1),
B (1) oder C (1) fallen, unterliegen.

Konstruktionsklebstoffe (insbesondere Epoxidharze, Polyurethanharze, Acrylharze, Aminoplastharze, Phenol-
harze)

Für tragende Verwendungszwecke in Bauwerken des Hoch- oder Tiefbaus.
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ANHANG III

Anmerkung: Bei Produkten der nachstehenden Produktfamilien mit mehr als einem Verwendungszweck sind die Aufgaben
der zugelassenen Stelle im Rahmen der betreffenden Konformitätsbescheinigungssysteme kumulativ.

PRODUKTFAMILIE

BAUKLEBSTOFFE (1/2)

Systeme der Konformitätsbescheinigung

Für das (die) unten angegebene(n) Produkt(e) und seinen (ihre) Verwendungszweck(e) werden CEN/Cenelec gebeten, in der
(den) betreffenden harmonisierten Norm(en) das (die) folgende(n) System(e) der Konformitätsbescheinigung anzugeben:

Produkt Verwendungszweck Stufe oder Klasse System der Konformitäts-
bescheinigung

Konstruktionsklebstoffe Für tragende Verwendungszwecke
in Bauwerken des Hoch- oder
Tiefbaus

— 2+

Klebstoffe für Platten Für interne und externe Verwen-
dungszwecke in Bauwerken des
Hoch- oder Tiefbaus

— 3

System 2+: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer ii), Möglichkeit 1 mit Zertifizierung der werkseigenen Produkti-
onskontrolle durch eine zugelassene Stelle auf der Grundlage einer Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen
Produktionskontrolle sowie einer laufenden Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskon-
trolle.

System 3: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer ii), Möglichkeit 2.

Das System sollte derart ausgestaltet werden, daß es auch da eingeführt werden kann, wo für ein bestimmtes Produkt-
merkmal eine Leistung nicht festgelegt werden muß, da wenigstens ein Mitgliedstaat für dieses Produktmerkmal keinerlei
gesetzliche Anforderungen stellt (siehe Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 89/106/EWG und gegebenenfalls Nummer 1.2.3
der Grundlagendokumente). In diesen Fällen darf die Nachprüfung eines solchen Produktmerkmals dem Hersteller nicht
auferlegt werden, wenn er nicht wünscht, über diese Produktleistung eine Erklärung abzugeben.
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PRODUKTFAMILIE

BAUKLEBSTOFFE (2/2)

Systeme der Konformitätsbescheinigung

Für das (die) unten angegebene(n) Produkt(e) und seinen (ihre) Verwendungszweck(e) werden CEN/Cenelec gebeten, in der
(den) betreffenden harmonisierten Norm(en) das (die) folgende(n) System(e) der Konformitätsbescheinigung anzugeben:

Produkt Verwendungszweck Stufe oder Klasse
(Brandverhalten)

System der Konformitäts-
bescheinigung

Konstruktionsklebstoffe Für Verwendungszwecke, die den
Vorschriften über das Brandver-
halten unterliegen

A (1), B (1), C (1) 1

Klebstoffe für Platten Vorschriften über das Brandver-
halten unterliegen

A (2), B (2), C (2) 3

A (3), D, E, F 4

System 1: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer i), ohne Stichprobenprüfung.
System 3: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer ii), Möglichkeit 2.
System 4: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer ii), Möglichkeit 3.
(1) Materialien, bei denen damit zu rechnen ist, daß sich die Leistung für das Brandverhalten während der Produktion ändert (im allgemeinen

solche, die eine chemische Veränderung erfahren, z. B. Flammschutzmittel, oder bei denen Veränderungen in der Zusammensetzung zu
einer veränderten Leistung für das Brandverhalten führen können).

(2) Materialien, bei denen damit zu rechnen ist, daß sich die Leistung für das Brandverhalten während des Produktionsprozesses nicht ändert.
(3) Materialien der Klasse A, bei denen nach der Entscheidung 96/603/EG eine Prüfung des Brandverhaltens nicht erforderlich ist.

Das System sollte derart ausgestaltet werden, daß es auch da eingeführt werden kann, wo für ein bestimmtes Produkt-
merkmal eine Leistung nicht festgelegt werden muß, da wenigstens ein Mitgliedstaat für dieses Produktmerkmal keinerlei
gesetzliche Anforderungen stellt (siehe Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 89/106/EWG und gegebenenfalls Abschnitt 1.2.3
der Grundlagendokumente). In diesen Fällen darf die Nachprüfung eines solchen Produktmerkmals dem Hersteller nicht
auferlegt werden, wenn er nicht wünscht, über diese Produktleistung eine Erklärung abzugeben.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 29. Juni 1999

über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20
Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Raumerwärmungsanlagen

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1999) 1479)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(1999/471/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21.
Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts− und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (1),
geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG (2), insbesondere auf
Artikel 13 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Bei der Entscheidung zwischen den beiden in Artikel 13
Absatz 3 der Richtlinie 89/106/EWG genannten
Verfahren zur Bescheinigung der Konformität eines
Produkts muß die Kommission dem „jeweils am wenig-
sten aufwendigen Verfahren, das mit den Sicherheitsan-
forderungen vereinbar ist“, den Vorzug geben, d. h.
entscheiden, ob für ein bestimmtes Produkt oder eine
bestimmte Produktfamilie entweder eine werkseigene
Produktionskontrolle unter der Verantwortung des
Herstellers eine notwendige und ausreichende Vorausset-
zung für die Konformitätsbescheinigung ist oder ob aus
Gründen, die sich auf die Erfüllung der Kriterien in
Artikel 13 Absatz 4 beziehen, bei bestimmten Produkten
eine zugelassene Zertifizierungsstelle zu beteiligen ist.

(2) Nach Artikel 13 Absatz 4 ist das so bestimmte
Verfahren in den Mandaten und in den technischen
Spezifikationen anzugeben. Daher ist es wünschenswert,
das Konzept der Produkte oder der Produktfamilie fest-
zulegen, das in den Mandaten und technischen Spezifi-
kationen zugrunde gelegt wurde.

(3) Die beiden in Artikel 13 Absatz 3 genannten Verfahren
sind in Anhang III der Richtlinie 89/106/EWG ausführ-
lich beschrieben. Daher muß für jedes Produkt oder jede

Produktfamilie klar festgelegt werden, wie die beiden
Verfahren unter Bezugnahme auf Anhang III anzu-
wenden sind, da in Anhang III bestimmten Systemen der
Vorzug gegeben wird.

(4) Das Verfahren nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe a)
entspricht den Systemen, die in Anhang III Abschnitt 2
Ziffer ii) Möglichkeit 1 ohne laufende Überwachung und
in Möglichkeiten 2 und 3 festgelegt sind, und das
Verfahren nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe b)
entspricht den Systemen, die in Anhang III Abschnitt 2
Ziffer i) und in Anhang III Abschnitt 2 Ziffer ii) Möglich-
keit 1 mit laufender Überwachung festgelegt sind.

(5) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für das Bauwesen —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Konformität der Produkte und Produktfamilien nach
Anhang I wird durch ein Verfahren bescheinigt, bei dem der
Hersteller die alleinige Verantwortung für die werkseigene
Produktionskontrolle trägt, die gewährleistet, daß das Produkt
den einschlägigen technischen Spezifikationen entspricht.

Artikel 2

Die Konformität der Produkte nach Anhang II wird durch ein
Verfahren bescheinigt, bei dem zusätzlich zu der werkseigenen
Produktionskontrolle durch den Hersteller eine zugelassene
Zertifizierungskontrolle durch den Hersteller eine zugelassene
Zertifizierungsstelle an der Beurteilung und Überwachung der
Produktionskontrolle oder des Produkts selbst beteiligt ist.

(1) ABl. L 40 vom 11.2.1989, S. 12.
(2) ABl. L 220 vom 30.8.1993, S. 1.
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Artikel 3

Das Konformitätsbescheinigungsverfahren nach Anhang III wird in den Mandaten für Leitlinien für harmo-
nisierte Normen angegeben.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 29. Juni 1999

Für die Kommission

Martin BANGEMANN

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

Raumerwärmungsanlagen ohne eigene Energiequelle (1) (insbesondere Radiatoren, Konvektoren, Gebläsekonvek-
toren einschließlich Klimaanlagenheiz- und Kühlelement mit Filter und Gebläse, Sockelleistenheizung, Decken-
platten und andere ortsfeste Wärmequellen, Bausätze für Wand- und Fußbodenheizung)

Zur Verwendung in Gebäuden, mit Ausnahme von Verwendungen, die den Brandverhaltensvorschriften für Produkte
aus Materialien, die unter die Klassen A (2), B (2), C (2) fallen, unterliegen.

Raumerwärmungsanlagen, die feste und flüssige Brennstoffe verbrennen (3) (insbesondere Ölheizöfen mit
Schornsteinanschluß, Kochherde, Raumheizgeräte, Kaminöfen, Einbauraumheizer, Saunaöfen)

Zur Verwendung in Gebäuden, mit Ausnahme von Verwendungen, die den Brandverhaltensvorschriften für Produkte
aus Materialien, die unter die Klasse A (2), B (2), C (2) fallen, unterliegen.

(1) Mit Ausnahme von elektrischen Raumerwärmungsanlagen.
(2) Materialien, bei denen damit zu rechnen ist, daß sich die Leistung für das Brandverhalten während der Produktion ändert (im

allgemeinen solche, die eine chemische Veränderung erfahren, z. B. Flammschutzmittel, oder bei denen Veränderungen in der Zusam-
mensetzung zu einer veränderten Leistung für das Brandverhalten führen können).

(3) Mit Ausnahme von Anlagen, die gasförmige Brennstoffe verbrennen, und Anlagen, die speziell für die Benutzung bei Betriebsab-
läufen in Industrieanlagen ausgelegt sind.

ANHANG II

Raumerwärmungsanlagen ohne eigene Energiequelle (1) (insbesondere Radiatoren, Konvektoren, Gebläsekonvek-
toren einschließlich Klimaanlagenheiz- und Kühlelement mit Filter und Gebläse, Sockelleistenheizung, Decken-
platten und andere ortsfeste Wärmequellen, Bausätze für Wand- und Fußbodenheizung)

Für Verwendungszwecke, die den Brandverhaltensvorschriften für Produkte aus Materialien, die unter die Klassen
A (2), B (2), C (2) fallen, unterliegen.

Raumerwärmungsanlagen, die feste und flüssige Brennstoffe verbrennen (3) (insbesondere Ölheizöfen mit
Schornsteinanschluß, Kochherde, Raumheizgeräte Kaminöfen, Einbauraumheizer, Saunaöfen)

Für Verwendungszwecke, die den Brandverhaltensvorschriften für Produkte aus Materialien, die unter die Klassen
A (2), B (2), C (2) fallen, unterliegen.
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Produkt Verwendungszweck Stufe oder Klasse
System der

Konformitäts-
bescheinigung

ANHANG III

Anmerkung: Bei Produkten der nachstehenden Produktfamilien mit mehr als einem Verwendungszweck sind die Aufgaben
der zugelassenen Stelle im Rahmen der betreffenden Konformitätsbescheinigungssysteme kumulativ.

PRODUKTFAMILIE

RAUMERWÄRMUNGSANLAGEN (1/2)

1. Systeme der Konformitätsbescheinigung

Für das (die) unten angegebene(n) Produkt(e) und seinen (ihre) Verwendungszweck(e) werden CEN/Cenelec gebeten, in
der (den) betreffenden harmonisierten Norm(en) das (die) folgende(n) System(e) der Konformitätsbescheinigung
anzugeben:

Raumerwärmungsanlagen ohne
eigene Energiequelle
Raumerwärmungsanlagen, die
feste und flüssige Brennstoffe
verbrennen

In Gebäuden — 3

System 3: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer ii), Möglichkeit 2.

Das System sollte derart ausgestaltet werden, daß es auch da eingeführt werden kann, wo für ein bestimmtes
Produktmerkmal eine Leistung nicht festgelegt werden muß, da wenigstens ein Mitgliedstaat für dieses Produkt-
merkmal keinerlei gesetzliche Anforderungen stellt (siehe Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 89/106/EWG und
gegebenenfalls Nummer 1.2.3 der Grundlagendokumente). In diesen Fällen darf die Nachprüfung eines solchen
Produktmerkmals dem Hersteller nicht auferlegt werden, wenn er nicht wünscht, über diese Produktleistung eine
Erklärung abzugeben.
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Produkt Verwendungszweck Stufe oder Klasse
(Brandverhalten)

System der
Konformitäts-
bescheinigung

PRODUKTFAMILIE

RAUMERWÄRMUNGSANLAGEN (2/2)

1. Systeme der Konformitätsbescheinigung

Für das (die) unten angegebene(n) Produkt(e) und seinen (ihre) Verwendungszweck(e) werden CEN/Cenelec gebeten, in
der (den) betreffenden harmonisierten Norm(en) das (die) folgende(n) System(e) der Konformitätsbescheinigung
anzugeben:

Raumerwärmungsanlagen ohne Für Verwendungszwecke, die den A (1), B (1), C (1) 1
eigene Energiequelle
Raumerwärmungsanlagen, die
feste und flüssige Brennstoffe

Vorschriften über das Brandver-
halten unterliegen A (2), B (2), C (2) 3

verbrennen
A (3), D, E, F 4

System 1: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer i), ohne Stichprobenprüfung.
System 3: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer ii), Möglichkeit 2.
System 4: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer ii), Möglichkeit 3.
(1) Materialien, bei denen damit zu rechnen ist, daß sich die Leistung für das Brandverhalten während der Produktion ändert (im

allgemeinen solche, die eine chemische Veränderung erfahren, z. B. Flammschutzmittel, oder bei denen Veränderungen in der
Zusammensetzung zu einer veränderten Leistung für das Brandverhalten führen können).

(2) Materialien, bei denen damit zu rechnen ist, daß sich die Leistung für das Brandverhalten während des Produktionsprozesses nicht
ändert.

(3) Materialien der Klasse A, bei denen nach der Entscheidung 96/603/EG eine Prüfung des Brandverhaltens nicht erforderlich ist.

Das System sollte derart ausgestaltet werden, daß es auch da eingeführt werden kann, wo für ein bestimmtes
Produktmerkmal eine Leistung nicht festgelegt werden muß, da wenigstens ein Mitgliedstaat für dieses Produkt-
merkmal keinerlei gesetzliche Anforderungen stellt (siehe Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 89/106/EWG und
gegebenenfalls Nummer 1.2.3 der Grundlagendokumente). In diesen Fällen darf die Nachprüfung eines solchen
Produktmerkmals dem Hersteller nicht auferlegt werden, wenn er nicht wünscht, über diese Produktleistung eine
Erklärung abzugeben.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 1. Juli 1999

über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20
Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Rohre, Behälter und Zubehörteile, die

nicht mit Trinkwasser in Berührung kommen

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1999) 1482)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(1999/472/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21.
Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts− und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (1),
geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG (2), insbesondere auf
Artikel 13 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Bei der Entscheidung zwischen den beiden in Artikel 13
Absatz 3 der Richtlinie 89/106/EWG genannten
Verfahren zur Bescheinigung der Konformität eines
Produkts muß die Kommission dem „jeweils am wenig-
sten aufwendigen Verfahren, das mit den Sicherheitsan-
forderungen vereinbar ist“, den Vorzug geben, d. h.
entscheiden, ob für ein bestimmtes Produkt oder eine
bestimmte Produktfamilie entweder eine werkseigene
Produktionskontrolle unter der Verantwortung des
Herstellers eine notwendige und ausreichende Vorausset-
zung für die Konformitätsbescheinigung ist oder ob aus
Gründen, die sich auf die Erfüllung der Kriterien in
Artikel 13 Absatz 4 beziehen, bei bestimmten Produkten
eine zugelassene Zertifizierungsstelle zu beteiligen ist.

(2) Nach Artikel 13 Absatz 4 ist das so bestimmte
Verfahren in den Mandaten und in den technischen
Spezifikationen anzugeben. Daher ist es wünschenswert,
das Konzept der Produkte oder der Produktfamilie fest-
zulegen, das in den Mandaten und technischen Spezifi-
kationen zugrunde gelegt wurde.

(3) Die beiden in Artikel 13 Absatz 3 genannten Verfahren
sind in Anhang III der Richtlinie 89/106/EWG ausführ-
lich beschrieben. Daher muß für jedes Produkt oder jede

Produktfamilie klar festgelegt werden, wie die beiden
Verfahren unter Bezugnahme auf Anhang III anzu-
wenden sind, da in Anhang III bestimmten Systemen der
Vorzug gegeben wird.

(4) Das Verfahren nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe a)
entspricht den Systemen, die in Anhang III Abschnitt 2
Ziffer ii) Möglichkeit 1 ohne laufende Überwachung und
in Möglichkeiten 2 und 3 festgelegt sind, und das
Verfahren nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe b)
entspricht den Systemen, die in Anhang III Abschnitt 2
Ziffer i) und in Anhang III Abschnitt 2 Ziffer ii) Möglich-
keit 1 mit laufender Überwachung festgelegt sind.

(5) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für das Bauwesen —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Konformität der Produkte und Produktfamilien nach
Anhang I wird durch ein Verfahren bescheinigt, bei dem der
Hersteller die alleinige Verantwortung für die werkseigene
Produktionskontrolle trägt, die gewährleistet, daß das Produkt
den einschlägigen technischen Spezifikationen entspricht.

Artikel 2

Die Konformität der Produkte nach Anhang II wird durch ein
Verfahren bescheinigt, bei dem zusätzlich zu der werkseigenen
Produktionskontrolle durch den Hersteller eine zugelassene
Zertifizierungskontrolle durch den Hersteller eine zugelassene
Zertifizierungsstelle an der Beurteilung und Überwachung der
Produktionskontrolle oder des Produkts selbst beteiligt ist.

(1) ABl. L 40 vom 11.2.1989, S. 12.
(2) ABl. L 220 vom 30.8.1993, S. 1.
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Artikel 3

Das Konformitätsbescheinigungsverfahren nach Anhang III wird in den Mandaten für Leitlinien für harmo-
nisierte Normen angegeben.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 1. Juli 1999

Für die Kommission

Karel VAN MIERT

Mitglied der Kommission
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ANHANG II

Behälter und Schutzrohre

Zur Verwendung in Bereichen, die Vorschriften über den Feuerwiderstand unterliegen, in Anlagen für den Trans-
port/die Verteilung/die Lagerung von Gas/Brennstoff zur Versorgung von Heiz-/Kühlsystemen von Gebäuden, von
einem externen Vorratsbehälter oder dem letzten Druckregler des Netzes bis zum Anschluß des Heiz-/Kühlsystems des
Gebäudes.

Bausätze für Leitungssysteme, Rohre, Behälter, Leckanzeigesysteme, Überfüllsicherungen, Formstücke, Kleb-
stoffe, Verbindungen, Dichtungen, Dichtungsprofile, Schutzrohre, Rohrhalterungen, Ventile und Hähne, Sicher-
heitszubehör

Zur Verwendung in Bereichen, die Vorschriften über das Brandverhalten unterliegen, in Anlagen für den Transport/die
Verteilung/die Lagerung von Gas/Brennstoff zur Versorgung von Heiz-/Kühlsystemen von Gebäuden, von einem
externen Vorratsbehälter oder dem letzten Druckregler des Netzes bis zum Anschluß des Heiz-/Kühlsystems des
Gebäudes sowie zur Verwendung in Anlagen für den Transport/die Verteilung/die Lagerung von anderem Wasser als
Trinkwasser bei Produkten aus Materialien, die unter die Brandklassen A (1), B (1) oder C (1) fallen.

(1) Materialien, bei denen damit zu rechnen ist, daß sich die Leistung für das Brandverhalten während der Produktion ändert (im
allgemeinen solche, die eine chemische Veränderung erfahren, z. B. Flammschutzmittel, oder bei denen Veränderungen in der Zusam-
mensetzung zu einer veränderten Leistung für das Brandverhalten führen können).

ANHANG I

Bausätze für Leitungssysteme, Rohre, Behälter, Leckanzeigesysteme, Überfüllsicherungen, Formstücke, Kleb-
stoffe, Verbindungen, Dichtungen, Dichtungsprofile, Schutzrohre, Rohrhalterungen, Ventile und Hähne, Sicher-
heitszubehör

Zur Verwendung in Anlagen für den Transport/die Verteilung/die Lagerung von Gas/Brennstoff zur Versorgung von
Heiz-/Kühlsystemen von Gebäuden, von einem externen Vorratsbehälter oder dem letzten Druckregler des Netzes bis
zum Anschluß des Heiz-/Kühlsystems des Gebäudes sowie zur Verwendung in nicht in Anhang II aufgeführten
Anlagen für den Transport/die Entsorgung/die Lagerung von anderem Wasser als Trinkwasser und für Heizsysteme.
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Produkt Verwendungszweck Stufe oder Klasse
(Brandverhalten)

System der Konfor-
mitätsbescheinigung

ANHANG III

Anmerkung: Bei Produkten der nachstehenden Produktfamilien mit mehr als einem Verwendungszweck sind die Aufgaben
der zugelassenen Stelle im Rahmen der betreffenden Konformitätsbescheinigungssysteme kumulativ.

PRODUKTFAMILIE

ROHRE, BEHÄLTER UND ZUBEHÖRTEILE, DIE NICHT MIT TRINKWASSER IN BERÜHRUNG KOMMEN (1/5)

Systeme der Konformitätsbescheinigung

Für das (die) unten angegebene(n) Produkt(e) und seinen (ihre) Verwendungszweck(e) wird CEN/Cenelec gebeten, in der
(den) betreffenden harmonisierten Norm(en) das (die) folgende(n) System(e) der Konformitätsbescheinigung anzugeben:

— Bausätze für Leitungssysteme
— Rohre
— Behälter
— Leckanzeigesysteme und Über-

füllsicherungen
— Formstücke, Klebstoffe, Ver-

bindungen, Dichtungen und
Dichtungsprofile

— Schutzrohre
— Rohrhalterungen
— Ventile und Hähne
— Sicherheitszubehör

In Anlagen zum Transport/zur
Verteilung/Lagerung von Gas/
Brennstoff zur Versorgung von
Heiz-/Kühlsystemen von Ge-
bäuden, vom externen Vorratsbe-
hälter oder vom letzten Druck-
regler des Netzes bis zum
Anschluß des Heiz-/Kühlsystems
des Gebäudes

— 3

System 3: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer ii), Möglichkeit 2.

Das System sollte derart ausgestaltet werden, daß es auch da eingeführt werden kann, wo für ein bestimmtes Produkt-
merkmal eine Leistung nicht festgelegt werden muß, da wenigstens ein Mitgliedstaat für dieses Produktmerkmal keinerlei
gesetzliche Anforderungen stellt (siehe Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 89/106/EWG und gegebenenfalls Nummer 1.2.3
der Grundlagendokumente). In diesen Fällen darf die Nachprüfung eines solchen Produktmerkmals dem Hersteller nicht
auferlegt werden, wenn er nicht wünscht, über diese Produktleistung eine Erklärung abzugeben.
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Produkt Verwendungszweck Stufe oder Klasse
(Brandverhalten)

System der Konfor-
mitätsbescheinigung

PRODUKTFAMILIE

ROHRE, BEHÄLTER UND ZUBEHÖRTEILE, DIE NICHT MIT TRINKWASSER IN BERÜHRUNG KOMMEN (2/5)

Systeme der Konformitätsbescheinigung

Für das (die) unten angegebene(n) Produkt(e) und seinen (ihre) Verwendungszweck(e) wird CEN/Cenelec gebeten, in der
(den) betreffenden harmonisierten Norm(en) das (die) folgende(n) System(e) der Konformitätsbescheinigung anzugeben:

— Bausätze für Leitungssysteme
— Rohre
— Behälter
— Leckanzeigesysteme und Über-

füllsicherungen
— Formstücke, Klebstoffe, Ver-

bindungen, Dichtungen und
Dichtungsprofile

— Schutzrohre
— Rohrhalterungen
— Ventile und Hähne
— Sicherheitszubehör

In Anlagen zum Transport/zur
Entsorgung/Lagerung von ande-
rem Wasser als Trinkwasser

— 4

System 4: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer ii), Möglichkeit 3.

Das System sollte derart ausgestaltet werden, daß es auch da eingeführt werden kann, wo für ein bestimmtes Produkt-
merkmal eine Leistung nicht festgelegt werden muß, da wenigstens ein Mitgliedstaat für dieses Produktmerkmal keinerlei
gesetzliche Anforderungen stellt (siehe Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 89/106/EWG und gegebenenfalls Abschnitt 1.2.3
der Grundlagendokumente). In diesen Fällen darf die Nachprüfung eines solchen Produktmerkmals dem Hersteller nicht
auferlegt werden, wenn er nicht wünscht, über diese Produktleistung eine Erklärung abzugeben.
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Produkt Verwendungszweck Stufe oder Klasse
(Feuerwiderstand)

System der Konfor-
mitätsbescheinigung

PRODUKTFAMILIE

ROHRE, BEHÄLTER UND ZUBEHÖRTEILE, DIE NICHT MIT TRINKWASSER IN BERÜHRUNG KOMMEN (3/5)

Systeme der Konformitätsbescheinigung

Für das (die) unten angegebene(n) Produkt(e) und seinen (ihre) Verwendungszweck(e) wird CEN/Cenelec gebeten, in der
(den) betreffenden harmonisierten Norm(en) das (die) folgende(n) System(e) der Konformitätsbescheinigung anzugeben:

— Behälter
— Schutzrohre

In Anlagen in Bereichen, die Vor-
schriften über den Feuerwider-
stand unterliegen, zum Trans-
port/zur Verteilung/Lagerung von
Gas/Brennstoff zur Versorgung
von Heiz-/Kühlsystemen von Ge-
bäuden, von einem externen
Vorratsbehälter oder dem letzten
Druckregler des Netzes bis zum
Anschluß des Heiz-/Kühlsystems
des Gebäudes

Alle 1

System 1: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer i), ohne Stichprobenprüfung.

Das System sollte derart ausgestaltet werden, daß es auch da eingeführt werden kann, wo für ein bestimmtes Produkt-
merkmal eine Leistung nicht festgelegt werden muß, da wenigstens ein Mitgliedstaat für dieses Produktmerkmal keinerlei
gesetzliche Anforderungen stellt (siehe Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 89/106/EWG und gegebenenfalls Abschnitt 1.2.3
der Grundlagendokumente). In diesen Fällen darf die Nachprüfung eines solchen Produktmerkmals dem Hersteller nicht
auferlegt werden, wenn er nicht wünscht, über diese Produktleistung eine Erklärung abzugeben.
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Produkt Verwendungszweck Stufe oder Klasse
(Brandverhalten)

System der Konfor-
mitätsbescheinigung

PRODUKTFAMILIE

ROHRE, BEHÄLTER UND ZUBEHÖRTEILE, DIE NICHT MIT TRINKWASSER IN BERÜHRUNG KOMMEN (4/5)

Systeme der Konformitätsbescheinigung

Für das (die) unten angegebene(n) Produkt(e) und seinen (ihre) Verwendungszweck(e) wird CEN/Cenelec gebeten, in der
(den) betreffenden harmonisierten Norm(en) das (die) folgende(n) System(e) der Konformitätsbescheinigung anzugeben:

— Bausätze für Leitungssysteme
— Rohre
— Behälter
— Leckanzeigesysteme und Über-

füllsicherungen
— Formstücke, Klebstoffe, Ver-

bindungen, Dichtungen und
Dichtungsprofile

— Schutzrohre
— Rohrhalterungen

In Anlagen in Bereichen, die Vor-
schriften über das Brandverhalten
unterliegen, zum Transport/zur
Verteilung/Lagerung von Gas/
Brennstoff zur Versorgung von
Heiz-/Kühlsystemen von Ge-
bäuden, vom externen Vorratsbe-
hälter oder vom letzten Druck-
regler des Netzes bis zum
Anschluß des Heiz-/Kühlsystems
des Gebäudes

alle 1

— Ventile und Hähne
— Sicherheitszubehör In Anlagen, in Bereichen, die

Vorschriften über das Brandver-
halten unterliegen, zum Trans-

A (1), B (1), C (1) 1

port/zur Entsorgung/Lagerung
von anderem Wasser als Trink-
waser

A (2), B (2), C (2) 3

A (3), D, E, F 4

System 1: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer i), ohne Stichprobenprüfung.
System 3: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer ii), Möglichkeit 2.
System 4: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer ii), Möglichkeit 3.
(1) Materialien, bei denen damit zu rechnen ist, daß sich die Leistung für das Brandverhalten während der Produktion ändert (im allgemeinen

solche, die eine chemische Veränderung erfahren, z. B. Flammschutzmittel, oder bei denen Veränderungen in der Zusammensetzung zu
einer veränderten Leistung für das Brandverhalten führen können).

(2) Materialien, bei denen damit zu rechnen ist, daß sich die Leistung für das Brandverhalten während des Produktionsprozesses nicht ändert.
(3) Materialien der Klasse A, bei denen nach der Entscheidung 96/603/EG eine Prüfung des Brandverhaltens nicht erforderlich ist.

Das System sollte derart ausgestaltet werden, daß es auch da eingeführt werden kann, wo für ein bestimmtes Produkt-
merkmal eine Leistung nicht festgelegt werden muß, da wenigstens ein Mitgliedstaat für dieses Produktmerkmal keinerlei
gesetzliche Anforderungen stellt (siehe Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 89/106/EWG und gegebenenfalls Abschnitt 1.2.3
der Grundlagendokumente). In diesen Fällen darf die Nachprüfung eines solchen Produktmerkmals dem Hersteller nicht
auferlegt werden, wenn er nicht wünscht, über diese Produktleistung eine Erklärung abzugeben
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Produkt Verwendungszweck Stufe oder Klasse
(Brandverhalten)

System der Konfor-
mitätsbescheinigung

PRODUKTFAMILIE

ROHRE, BEHÄLTER UND ZUBEHÖRTEILE, DIE NICHT MIT TRINKWASSER IN BERÜHRUNG KOMMEN (5/5)

Systeme der Konformitätsbescheinigung

Für das (die) unten angegebene(n) Produkt(e) und seinen (ihre) Verwendungszweck(e) wird CEN/Cenelec gebeten, in der
(den) betreffenden harmonisierten Norm(en) das (die) folgende(n) System(e) der Konformitätsbescheinigung anzugeben:

— Bausätze für Leitungssysteme
— Rohre
— Behälter
— Leckanzeigesysteme und Über-

füllsicherungen
— Formstücke, Klebstoffe, Ver-

bindungen, Dichtungen und
Dichtungsprofile

— Schutzrohre
— Rohrhalterungen
— Ventile und Hähne
— Sicherheitszubehör

In Anlagen, die Vorschriften über
eine rationelle Energieverwendung
unterliegen, zum Transport/zur
Entsorgung/Lagerung von an-
derem Wasser als Trinkwasser so-
wie für Heizsysteme

— 3

System 3: Siehe Richtlinie 89/106/EWG, Anhang III Abschnitt 2 Ziffer ii), Möglichkeit 2.

Das System sollte derart ausgestaltet werden, daß es auch da eingeführt werden kann, wo für ein bestimmtes Produkt-
merkmal eine Leistung nicht festgelegt werden muß, da wenigstens ein Mitgliedstaat für dieses Produktmerkmal keinerlei
gesetzliche Anforderungen stellt (siehe Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 89/106/EWG und gegebenenfalls Abschnitt 1.2.3
der Grundlagendokumente). In diesen Fällen darf die Nachprüfung eines solchen Produktmerkmals dem Hersteller nicht
auferlegt werden, wenn er nicht wünscht, über diese Produktleistung eine Erklärung abzugeben.
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 2820/98 des Rates vom 21. Dezember 1998 über ein Mehrjahresschema
allgemeiner Zollpräferenzen für den Zeitraum 1. Juli 1999 bis 31. Dezember 2001

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 357 vom 30. Dezember 1998)

Seite 5, Artikel 1 Absatz 6, dritte Zeile:

anstatt: „... von Absatz 5 bleibt...“,

muß es heißen: „... von Absatz 4 bleibt...“;

Seite 14, Artikel 34:

Absatz 1, erste Zeile:

anstatt: „(1) Anwendungen gemäß...“,

muß es heißen: „(1) Anträge gemäß...“;

Absatz 2, fünfte Zeile:

anstatt: „... Anhang V der vorliegende Verordnung...“,

muß es heißen: „... Anhang V der Verordnung...“;

Seite 18, Anhang I Teil 1 zweite Spalte KN-Code ex 0809 30 90:

anstatt: „... bis 10. Juni vom 1. Oktober...“,

muß es heißen: „... bis 10. Juni und vom 1. Oktober...“;

Seite 18, Anhang I Teil 1 erste Spalte:

Der KN-Code 0809 40 40 wird gestrichen;

Seite 33, Anhang I Teil 2 erste Spalte:

Der KN-Code 0812 90 95 wird gestrichen;

Seite 62, Anhang I Teil 3 KN-Code 9014 zweite Spalte:

Die Worte „ausgenommen Waren der Positionen 9014 10 10, 9014 20 13, 9014 20 18 und 9014 90 10“ werden
gestrichen;

Seite 69, Anhang I Teil 4 erste Spalte:

anstatt: „Kapitel 39
Kapitel 40“,

muß es heißen: „ex Kapitel 39
ex Kapitel 40“;

Seite 70, Anhang I Teil 4 erste Spalte:

anstatt: „Kapitel 44“,

muß es heißen: „ex Kapitel 44“;

Seite 80, Anhang III:

anstatt: „CR Liberia
AC Angola
MV Mauritius“,

muß es heißen: „LR Liberia
AO Angola
MU Mauritius“;

Seite 82, Anhang IV:

anstatt: „VA Vanuatu“,

muß es heißen: „VU Vanuatu“;
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Seite 82, Anhang V:

anstatt: „GH Guatemala“,

muß es heißen: „GT Guatemala“;

Seite 83, Anhang VI, Überschrift:

anstatt: „... Artikel 29 Absatz 3...“,

muß es heißen: „... Artikel 28 Absatz 3...“;

Seite 95, Anhang VII, Teil 4:

anstatt: „ex 0707 00 05 (*) Gurken, frisch...“,

muß es heißen: „ex 0707 00 05 Gurken, frisch...“;

Seite 99, Anhang VII Teil 4 erste Spalte:

anstatt: „0901 91 90“,

muß es heißen: „0910 91 90“;

Seite 100, Anhang VII Teil 4 erste Spalte:

anstatt: „1504“,

muß es heißen: „ex 1504“.
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